
Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister  
 
 
 

S a t z u n g 
über Erlaubnisse und Gebühren  

für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen in der Stadt Eberswalde-Fin ow 

(Sondernutzungssatzung) 
 
 
 
Auf Grund § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Selbstve rwaltung der 
Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfas sung) vom 17. Mai 
1990 (GBL. I S. 55), 3 18 Abs. 1 Satz 3 des Branden burgischen 
Straßengesetzes vom 11. Juni 1992 (GVBl. I S. 186 ) , § 8 des Bundes-
fernstraßengesetzes (BFStrG) in der Fassung vom 01.  Oktober 1974 
(BGBl. I S. 2413), zuletzt geändert durch Gesetz vo m 19.12.1986 
(BGBL. I S. 2669) und der §§ 1 Abs. 1, 4 und 6 des Kommunal-
abgabegesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 0 8.07.1991 (GVBL. 
S. 200) hat die Stadtverordnetenversammlung der Sta dt Eberswalde-
Finow in ihrer Sitzung am 15.10.1992 sowie mit Beit rittsbeschluss 
vom 04.03.1993 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

Teil 1 
Sondernutzungen 

 
§ 1 

Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1)  Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen (einschließl ich der We-

ge und Plätze), für den Erschließungsbereich der Or tsdurch-
fahrten von Bundesstraßen und für Ortsdurchfahrten von Landes- 
und Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Eberswalde-Fin ow. 

 
(2)  Zu öffentlichen Straßen gehören der Straßenkörper, der Luft-

raum über dem Straßenkörper, das Zubehör und die Ne benanlagen 
(§ 2 Abs. 2 BbgStrG, § 1 Abs. 4 BFStrG). 

 
 
 

§ 2 
Gemeingebrauch 

 
Der Gebrauch an öffentlichen Straßen - im Sinne des  § 1 – im Gebiet 
der Stadt Eberswalde-Finow ist jedermann nach Maßga be des § 7 BFStrG 
und des § 14 BbgStrG im Rahmen der Widmung und der Verkehrs-
vorschriften zum Verkehr gestattet (Gemeingebrauch) . 



§ 3 
Erlaubnispflicht für Sondernutzungen 

 
(1)  Soweit in § 9 dieser Satzung nichts anderes bestimm t ist, 

bedarf der Gebrauch der in § 1 bezeichneten Straßen  über den 
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) der Erlaubnis  der Stadt. 
Zur Sondernutzung zählen insbesondere auch: 
1.  das Abstellen von nicht zugelassenen oder betri ebsunfä- 
    higen Fahrzeugen, von Wohnwagen und Fahrzeuganh ängern  
    (über den Zeitraum von zwei Wochen hinaus), 
2.  das Aufstellen von Fahrradständern auf der Fahr bahn sowie 
    auf Gehwegen, 
3.  das Aufstellen von Auslageständen zur Kundenwer bung, 
4.  das Aufstellen von ortsfesten oder beweglichen Kiosken,  
    Buden, Schaukästen und Vitrinen, Verkaufstische n sowie  
    Verkaufswagen im Reisegewerbe, 
5.  das Aufstellen von Tischen und Stühlen, 
6.  das Aufstellen von Automaten, 
7.  das Aufstellen von Reklametafeln, Hinweisschild ern, Fah- 
    nenmasten und anderen Masten zum Überspannen de r Straße  
    mit Transparenten und Tüchern, 
8.  das Errichten von Lichtöffnungen, Einwurf-, Ent lüftungs-, 
    Mülltonnen- und Einlassschächten, 
9.  das Errichten von Bauzäunen und Baugerüsten, 
10. das Lagern von Baumaterial, Bauschutt, Bodenaus hub sowie 
    das Aufstellen von Baumaschinen, Baubuden und - wagen und 
    das Verlegen von Gleisen sowie privater und gew erblicher 
    Leistungen, 
11. das Aufstellen von Ausstellungsstücken (z. B. K raftfahr- 
    zeugschauen), 
12. der Betrieb von Straßenhandelsstellen (fliegend er Handel), 
13. der Weihnachtsbaumhandel, 
14. der Einsatz von Werbewagen, 
15. das Aufstellen von Mülltonnen oder Müllgroßbehä ltern sowie 
    das Abstellen von Sperrmüll über den Tag der Ab fuhr hin- 
    aus. 

 
(2)  Unbeschadet des § 9 dieser Satzung bedürfen baulich e Anlagen 

wie Gebäudesockel, Gesimse, Fensterbänke, Eingangss tufen, 
Sonnenschutzdächer (Markisen), Vordächer und Verble ndmauern 
einer Sondernutzungserlaubnis, wenn sie in den Stra ßenraum 
hineinragen. Die Vorschriften der Bauordnung bleibe n unberührt. 

 
(3)  Die Einräumung von Rechten zur Nutzung des Straßene igentums 

richtet sich nach dem bürgerlichen Recht, wenn dadu rch der 
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt wird. Eine nur vorüber-
gehende Beeinträchtigung für Zwecke der öffentliche n Veroder 
Entsorgung bleibt außer Betracht (§ 23 Abs.1 BbgStr G). 

 
 
 

§ 4 
Erlaubnis 

 
(1)  Die Erlaubnis wird nach Maßgabe der §§ 18 BbgStrG, 8 Abs. 2 

BFStrG erteilt. 



(2)  Die Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen für So ndernutzung 
ist nicht zulässig, bevor die Erlaubnis erteilt wir d. 

 
(3)  Die Erlaubnis erlischt durch Zeitablauf, durch Wide rruf oder 

durch Verzicht des Berechtigten. 
 
(4)  Die Erlaubnis gilt nicht, solange und soweit beansp ruchte 

Flächen für öffentliche Versammlungen und Veranstal tungen, 
insbesondere Volksfeste, Straßenfeste und Jahrmärkt e benötigt 
werden. 

 
(5)  Der Berechtigte hat keinen Ersatzanspruch gegen die  Stadt, wenn 

die Straße gesperrt, geändert oder eingezogen, oder  wenn die 
Erlaubnis widerrufen wird. Das gleiche gilt, wenn d ie Sonder-
nutzung zur Durchführung von Straßenbau- oder Unter haltungs-
arbeiten zeitgleich oder räumlich eingeschränkt wer den muss. 

 
(6)  Weitergehende Regelungen für Sondernutzungen an Bun des-, 

Landes-, und Kreisstraßen bleiben unberührt. 
 
 
 

§ 5 
Erlaubnisantrag 

 
(1)  Erlaubnisanträge sind mit Angaben über Art, Umfang,  Dauer, und 

den Ort der Sondernutzung bei der Stadt zu stellen.  Die Stadt 
kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung 
oder in sonst geeigneter weise verlangen. 

 
(2)  Wird durch die Sondernutzung ein im Eigentum eines Dritten 

stehendes Grundstück in Anspruch genommen oder in s einer Nut-
zung beeinträchtigt, so kann die Erteilung der Sond ernut-
zungserlaubnis von der schriftlichen Zustimmung des  
Berechtigten abhängig gemacht werden. 

 
 
 

§ 6 
Versagung und Widerruf der Erlaubnis 

 
(1)  ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Sondernutzun gserlaubnis 

besteht nicht. 
 
(2)  Die Erlaubnis nach § 3 ist insbesondere zu versagen , wenn: 

1. die benötigte Fläche nicht zur Verfügung gestell t werden 
   kann, 
2. die Sondernutzung die öffentliche Sicherheit und  Ordnung 
   oder andere öffentliche Interessen (z.b. Sicherh eit und 
   Leichtigkeit des Verkehrs, Schutz der Straße) ge fährden 
   würden, 
3. städtebauliche Gründe der Erteilung entgegensteh en, 
4. die Erlaubnisnehmer die geforderten Sicherheiten  und Vor- 
   schüsse nach § 7 nicht leisten, 
5. von der Sondernutzung schädliche Umwelteinwirkun gen aus- 
   gehen würden. 



(3)  Der Widerruf einer nach § 3 erteilten Erlaubnis ist  insbe-
sondere auszusprechen, wenn: 
a) nachträglich die Voraussetzungen für die Erteilu ng fort- 
   fallen, 
b) der Erlaubnisnehmer die ihm gestellten Bedingung en und Auf- 
   lagen nicht erfüllt, 
c) die Sondernutzung die öffentliche Sicherheit und  Ordnung 
   oder andere öffentliche Interessen (z.B. Sicherh eit und 
   Leichtigkeit des Verkehrs, Schutz der Straße) ge fährdet, 
d) der Erlaubnisnehmer die festgesetzte Gebühr nich t zahlt, 
e) städtebauliche Gründe es erfordern, oder die Son dernutzung 
   die Ausführung von Bauvorhaben wesentlich erschw eren würde, 
f) von der Sondernutzung schädliche Umwelteinwirkun gen aus- 
   gehen, 
g) die Erlaubnis länger als sechs Monate ohne trift igen Grund 
   nicht genutzt wird. 

 
 
 

§ 7 
Pflichten des Erlaubnisnehmers 

 
(1)  Der Erlaubnisnehmer hat der Stadt alle Kosten zu er setzen, die 

dieser durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen . Hierfür 
kann die Stadt angemessene Vorschüsse und Sicherhei ten 
verlangen. 

 
(2)  Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der S ondernutzung 

verbundenen Anlagen nach den gesetzlichen Vorschrif ten und den 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten. 
Er hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen  so 
einzurichten, dass niemand gefährdet, geschädigt od er mehr als 
nach den Umständen vermeidbar behindert oder beläst igt wird. Er 
hat insbesondere die von ihm erstellten Einrichtung en sowie die 
ihm zugewiesene Fläche in ordnungsgemäßem und saube rem Zustand 
zu halten. 

 
(3)  Der Erlaubnisnehmer hat darauf zu achten, dass ein 

unbehinderter Zugang zu allen in die Straßendecke e ingebauten 
Einrichtungen möglich ist. Hydranten, Brandschutzan lagen, 
Wasserabzugsrinnen und Kanalschächte sind freizuhal ten. Soweit 
bei der Aufstellung, Anbringung oder Entfernung von  
Gegenständen ein Aufgraben des Gehsteiges oder der Fahrahn 
erforderlich ist, muss die Arbeit so vorgenommen we rden, dass 
jede Beschädigung des Straßenkörpers, der Wege und Anlagen, 
insbesondere der Wasserabzugsrinnen, Brandschutzanl agen und der 
Versorgungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung  ihrer Lage 
vermieden wird. Die Stadt ist mindestens drei Tage vor Beginn 
der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen. Die Ve rpflichtung, 
anderer beteiligte Behörden oder Stellen zu benachr ichtigen 
oder deren Genehmigung einzuholen, bleibt unberührt . 

 
(4)  Mit dem Erlöschen der Erlaubnis hat der Erlaubnisne hmer alle 

von ihm erstellten Einrichtungen zu entfernen und d en früheren 
Zustand ordnungsgemäß wieder herzustellen. 

 



(5)  Kommt der Erlaubnisnehmer mit einer der ihm nach de n vor-
stehenden Bestimmungen obliegenden Maßnahmen in Ver zug, so ist 
die Stadt nach Ablauf einer ihm gesetzten angemesse nen Frist 
berechtigt, die Maßnahme auf seine Kosten vorzunehm en oder 
vornehmen zu lassen. 

 
 
 

§ 8 
Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

 
(1)  Innerhalb des sachlichen Geltungsbereichs bedürfen keiner 

Sondernutzungserlaubnis: 
a) bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z. B. Gebäu desockel, 
   Fensterbänke, Vordächer, Kellerlichtschächte, Au fzugs- 
   schächte für Waren und Mülltonnen in Gehwegen, 
b) Werbeanlagen an der Stätte der Leistung und Ware nautomaten, 
   die nicht mehr als 30 cm in den Gehweg hineinrag en sowie  
   Sonnenschutzdächer über Gehwegen ab 2,20 m Höhe und in einem  
   Abstand von mindestens 0,70 m von der Gehwegkant e, 
c) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen und Warenaus lagen, die 
   vorübergehend (tage- und stundenweise) an der St ätte der 
   Leistung ohne feste Verbindung mit einer baulich en Anlage 
   oder dem Boden angebracht oder aufgestellt werde n und nicht  
   mehr als 50 cm in den Straßenraum hineinragen, 
d) die Ausschmückung von Straßen und Häuserfronten für Feiern, 
   Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltungen zur P flege des  
   Brauchtums sowie für kirchliche Prozessionen, 
e) alle in unmittelbarem Zusammenhang mit Geschäfte n aufge- 
   stellten Fahrradständer, soweit diese nicht die Sicherheit 
   und Leichtigkeit des Fußgängerverkehrs stören, u nd soweit 
   sie nicht auf Dauer fest mit dem Grund und Boden  oder dem  
   angrenzenden Bauwerk verbunden sind, 
f) das Anbringen und Aufstellen von Briefkästen, Fe rnmelde- und 
   Versorgungsanlagen in den üblichen Abmessungen d urch die  
   Deutsche Bundespost bzw. die Versorgungsträger, 
g) Verteilen von Flugblättern politischen oder ande ren nicht- 
   kommerziellen Inhalts, 
h) alle vorübergehenden Benutzungsarten des Straßen körpers mit  
   Ausnahme der Fahrbahn durch die Anlieger für Zwe cke ihres  
   Grundstückes, wie z. B. eine Lagerung von Hausbr and, Kar- 
   toffeln und sonstigen Materialien auf dem Gehweg  bis zum  
   Einbruch der Dunkelheit, sowie deren Transport a uf das an- 
   liegende Grundstück; die Lagerung von Sperrmüll bis zur Ab- 
   holung; das Be- und Entladen von Fahrzeugen alle r Art auch 
   mittels aufgelegter und gesicherter Schläuche od er sonsti- 
   ger Hilfsmittel, soweit es nicht ohnehin dem Ver kehr dient. 

 
(2)  Für die Nutzung von Straßenflächen, die dauernd ode r zeitweise 

für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt s ind, 
bedürfen ferner keiner Sondernutzungserlaubnis: 
Informationsstände bis zu einer Größe von 3 Quadrat metern für 
einen Zeitraum von höchstens 3 Tagen, soweit hiermi t ein 
wirtschaftliches Interesse nicht verfolgt wird. 



§ 9 
Anzeige und Einschränkung erlaubnisfreier Sondernut zung 

 
(1)  Sondernutzungen, die gemäß § 9 Abs.2 keiner Erlaubn is bedürfen, 

sind bei der Stadt mindestens drei Tage vor Beginn schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeige muss Angaben über Art, Daue r, Umfang 
und Ort der Nutzung enthalten. 

 
(2)  Eine erlaubnisfreie Sondernutzung ist ausgeschlosse n, solange 

und soweit dafür beanspruchte Flächen für öffentlic he Ver-
sammlungen oder Veranstaltungen, insbesondere Volks feste, 
Straßenfeste und Jahrmärkte, benötigt werden. 

 
(3)  Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt  oder 

untersagt werden, wenn öffentliche Interessen, insb esondere 
belange des Verkehrs und des Städtebaues, dies erfo rdern. Die 
Verlegung von Anlagen sowie eine räumliche oder zei tliche 
Beschränkung der Nutzung kann angeordnet werden. 

 
 
 

§ 10 
Märkte 

 
Für die öffentlichen Marktveranstaltungen (Wochen- und ähnliche 
Märkte) gelten die besonderen Bestimmungen der Mark tsatzung der 
Stadt Eberswalde-Finow. 

 
 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlä ssig 

1. entgegen § 3 eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis 
   benutzt, 
2. erteilten vollziehbaren Auflagen nicht nachkommt , 
3. entgegen § 7 Abs.2 und Abs.3 Anlagen nicht vorsc hriftsmäßig 
   errichtet und unterhält, 
4. entgegen § 7 Abs. 4 den früheren Zustand nicht o rdnungsgemäß 
   wiederherstellt. 
 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 DM 
geahndet werden. 
 
(2)  Die Anwendung von Zwangsmittel im Rahmen des Brande nburgischen 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes durch die Stadt b leibt 
unberührt. 



Teil II 
Sondernutzungsgebühren 

 
§ 12 

Geltungsbereich 
 
Für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurc hfahrten von 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen werden Sondernutz ungsgebühren nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erhoben. 

 
 
 

§ 13 
Gebührenpflicht 

 
Gebühren für Sondernutzungen werden nach Maßgabe de s anliegenden 
Gebührentarifes erhoben. Der Gebührentarif ist Best andteil dieser 
Satzung. Soweit Sondernutzungen nach Maßgabe einer entsprechenden 
Satzung von der Erlaubnispflicht freigestellt oder lediglich einer 
Anzeigepflicht unterworfen werden, bleiben sie gebü hrenfrei. 

 
 
 

§ 14 
Höhe der Gebühr 

 
(1)  Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem anliegend en Gebüh-

rentarif. 
 
(2)  Als beanspruchte Straßenfläche im Sinne des Tarifes  gilt bei 

festen Verkaufsständen, Gerüsten und dergleichen di e Grund-
fläche des Standes, Gerüstes usw., beim Verkauf im Umherziehen 
und Abstellen von Werbewagen die Grundfläche des Fa hrzeuges 
oder bei Personen ohne Fahrzeuge 1 m², entsprechend es gilt beim 
Umhertragen oder Umherfahren von Plakaten oder ähnl ichen 
Ankündigungen. 

 
(3)  Die nach dem Tarif jährlich, monatlich, wöchentlich  oder 

täglich zu erhebende Gebühr wird für jedes angefang ene 
Kalenderjahr, jeden angefangenen Kalendermonat, jed es ange-
fangene Woche und für jeden angefangenen Tag sowie jede 
angefangene Einheit beanspruchter Straßenfläche (Me ter, 
Quadratmeter) errechnet. Die Gebühr wird auf volle DM-Beträge 
aufgerundet. 

 
(4)  Ist die sich nach Abs. 1 bis 3 ergebende Gebühr ger inger als 

die im Tarif festgesetzte Mindestgebühr, so wird di e 
Mindestgebühr erhoben. 

 
(5)  Soweit sich nach der im Gebührentarif vorgesehenen Zeitdauer 

unterschiedliche Sondernutzungsgebühren ergeben, so  ist die für 
den Gebührenpflichtigen günstigere Regelung anzuwen den. 



§ 15 
Gebührenschuldner 

 
(1)  Gebührenschuldner sind: 

a) der Antragsteller 
b) der Sondernutzungsberechtigte, auch wenn er den Antrag  
   nicht selbst gestellt hat, 
c) derjenige, der die Straße über den Gemeingebrauc h hinaus in 
   Anspruch nimmt, ohne im Besitz einer Sondernutzu ngserlaubnis 
   zu sein. 

 
(2)  Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften sie als 

Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 16 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1)  Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung der S ondernut-

zungserlaubnis, bei unerlaubter Sondernutzung mit d eren Beginn. 
 
(2)  Die Gebühren sind fällig: 

a) für Sondernutzungen auf Zeit bis zu einem Jahr f ür deren 
   Dauer bei Erteilung der Erlaubnis 
b) für Sondernutzungen auf Zeit über ein Jahr hinau s oder auf 
   Widerruf erstmals bei Erteilung der Erlaubnis au ch für das 
   folgende Kalenderjahr, für die nachfolgenden Kal enderjahre 
   jeweils am 15. Januar des jeweiligen Jahres, ohn e dass es 
   einer erneuten Festsetzung oder Zahlungsaufforde rung bedarf, 
c) für unerlaubte Sondernutzungen mit deren Beginn.  
 

Die Gebühren können auch in Monatsbeträgen erhoben werden, wenn sie 
nach dem Gebührentarif aus Monatsbeträgen errechnet  werden. In 
diesen Fällen werden die Gebühren am 1. eines Monat s fällig. 
 
(3)  Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt. 

 
 
 

§ 17 
Beitreibung 

 
Die auf Grund dieser Satzung festgesetzten Gebühren  unterliegen der 
Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 

 
 
 

§ 18 
Gebührenerstattung 

 
(1)  Wird eine auf Zeit erteilte Sondernutzung vorzeitig  vom 

Berechtigten aufgegeben, besteht kein Anspruch auf Erstattung 
entrichteter Gebühren. Eine Gebührenerstattung lieg t im 
pflichtgemäßen Ermessen der Stadt. Bei der Entschei dung ist zu 
berücksichtigen, ob und inwieweit wegen der Erteilu ng der 
Erlaubnis anderweitige Anträge abgelehnt wurden. 



(2)  Die entrichteten Gebühren werden anteilmäßig erstat tet, wenn 
die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerrufen wird, die 
von der Stadt zu vertreten sind. Gleiches gilt, wen n die 
Erlaubnis aus sonstigen, im öffentlichen Interesse liegenden 
Gründen, widerrufen wird. 

 
(3)  Wird die Sondernutzungserlaubnis vorzeitig aufgegeb en, oder 

verzichtet der Erlaubnisnehmer auf diese, so ist fü r die 
Bearbeitung des Antrages eine einmalige Verwaltungs gebühr in 
Höhe von 20,- DM fällig. Fällt die an sich zu erheb ende Son-
dernutzungsgebühr niedriger aus, so ist die Verwalt ungsgebühr 
in dieser Höhe zu erheben. 

 
 
 

§ 19 
Billigkeitsregelung 

 
(1)  Von der Festsetzung einer Sondernutzungsgebühr kann  ganz oder 

teilweise abgesehen werden, wenn die Sondernutzung im 
öffentlichen Interesse liegt, oder die Festsetzung der Gebühr 
für den Erlaubnisnehmer eine unbillige Härte bedeut en würde. 

 
(2)  Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Sondern utzungs-

gebühr nachträglich, ganz oder teilweise gestundet,  
niedergeschlagen oder erlassen werden. 

 
 
 

Teil III 
Übergangs- und Schlussbestimmungen  

 
§ 20 

Übergangsregelung 
 
(1)  Sondernutzungen, für die vor Inkrafttreten dieser S atzung die 

Stadt oder deren Rechtsvorgänger eine Erlaubnis auf  Zeit oder 
auf Widerruf erteilt hat, bedürfen keiner neuen Erl aubnis nach 
§ 3 dieser Satzung. 

 
(2)  Die bisher übliche, über den Gemeingebrauch hinausg ehende 

Benutzung der in § 1 genannten Straßen endet mit In krafttreten 
dieser Satzung. 

 
(3)  Für Sondernutzungen, die nach Inkrafttreten dieser Satzung be-

gonnen wurden, sind die Bestimmungen dieser Satzung  anzuwenden, 
auch wenn vor Inkrafttreten der Satzung die Erlaubn is nach § 3 
beantragt worden ist. 

 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachu ng in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Eberswalde -Finow über die 
Erhebung von Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungs gebührensatzung) 
vom 23.01.1992 außer Kraft. 



Das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Ve rkehr des Landes 
Brandenburg hat mit Erlass vom 25.02.1993, Az. 50.2 /Ri, gemäß § 8 
Abs. 1 Satz 5 des Bundesfernstraßengesetzes seine Z ustimmung zu der 
vorstehenden Satzung erteilt. Die Zustimmung wurde mit Maßgaben 
verbunden, denen die Stadtverordnetenversammlung de r Stadt 
Eberswalde-Finow durch Beschluss vom 04.03.1993 bei getreten ist. Die 
vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt  gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• veröffentlicht in der Märkischen Oderzeitung (MOZ),   
am 16.03.1993 


